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i) für alle Erzeugnisse, deren Preise nach den in 
den gegenwärtig gültigen Preisanordnungen und 
Preisbewilligungen festgelegten Bestimmungen 
von den Betrieben selbständig zu ermitteln sind 
(Bildung von Kalkulationspreisen) bzw. auf der 
Grundlage von Preiserrechnungsvorschriften mit 
festen Teilpreisen von den Betrieben selbständig 
errechnet werden.

Für die vorstehend unter Buchstaben e und f als aus
genommen bezeichneten Erzeugnisse gelten die Be
etimmungen des § 1.

(2) Mitteilungs- und Antragspflicht nach den Bestim
mungen dieser Preisanordnung besteht ferner nicht für 
solche Erzeugnisse, die unter den Geltungsbereich der 
bereits in Kraft befindlichen besonderen Anordnungen 
zur Ausarbeitung neuer Betriebspreise für einzelne 
Erzeugnisgruppen fallen, und zwar

— der Anordnung vom 15. Juni 1965 über die Bil
dung von Betriebspreisen für Spielwaren (GBl. И
S. 550);

— der Anordnung vom 15. Juni 1965 über die Bil
dung neuer Betriebspreise für Möbel (GBl. II 
S. 554);

— der Anordnung vom 20. September 1965 zur Aus
arbeitung neuer Betriebspreise für Verpackungs
mittel zur Vorbereitung der Industriepreisreform 
(GBl. II S. 691);

— der Anordnung vom 27. September 1965 zur Aus
arbeitung neuer Betriebspreise für Musikinstru
mente zur Vorbereitung der Industriepreisreform 
(GBl. II S. 733);

— der Anordnung vom 27. September 1965 zur Aus
arbeitung neuer Betriebspreise für Holz- und 
Flechtwaren zur Vorbereitung der Industriepreis
reform (GBl. II S. 737).

Für Erzeugnisse, die unter den Geltungsbereich vor
stehender Anordnungen fallen, finden deren Bestim
mungen weiterhin Anwendung.

(3) In Zweifelsfällen erteilen die zuständigen Zen
tralreferate des Büros der Regierungskommission für 
Preise darüber Auskunft, ob Mitteilungs- und Preis
antragspflicht gemäß § 1 Abs. 1 besteht.

§3
Zuständigkeit der Preisbildungsorgane

(1) Zuständige Preisbildungsorgane im Sinne des § 1 
Abs. 1, bei denen die Preisanträge einzureichen sind, 
sind, soweit nicht in den Absätzen 2 und 3 etwas an
deres bestimmt ist, die in der Anordnung über die 
Zuständigkeit der staatlichen Organe für die Erteilung 
von Preisbewilligungen in der gegenwärtig gültigen 
Fassung aufgeführten Organe; dies gilt auch für die 
WB Eisen-, Blech- und Metallwaren entsprechend 
den Bestimmungen der Anordnung Nr. 4 vom 14. Juli 
1964 über die Zuständigkeit der staatlichen Organe für 
die Erteilung von Preisbewilligungen (GBl. II S. 648) 
und der Anordnung Nr. 5 vom 25. Mai 1965 (GBl. II 
S. 550).

(2) Soweit im Rahmen bestätigter ökonomischer 
Experimente den WB die Einzelpreisbildung für die 
ihnen unterstellten VEB übertragen ist, findet Abs. 1

keine Anwendung. Die für die Durchführung der öko
nomischen Experimente getroffenen Festlegungen hin
sichtlich der Zuständigkeit der WB gelten auch für 
Preisanträge nach dieser Preisanordnung.

(3) Die Bestimmungen der Anordnung Nr. 3 vom
29. März 1960 über die Zuständigkeit der staatlichen 
Organe für die Erteilung von Preisbewilligungen 
(GBl. I S. 335) finden für den Geltungsbereich dieser 
Preisanordnung keine Anwendung. Anträge gemäß § 1 
für Erzeugnisse, die in der Anordnung Nr. 3 aufgeführt 
sind, sind nicht bei den Räten der Bezirke, sondern 
bei den Zentralreferaten des Büros der Regierungs
kommission für Preise gemäß der Anlage zu dieser 
Preisanordnung einzureichen.

§4
Festsetzung der neuen Betriebspreise

(1) Die Anträge auf Festsetzung neuer Betriebspreise 
werden von den Preisbildungsorganen gemäß § 3 den 
für die Ausarbeitung der Preisanordnungen der Indu
striepreisreform verantwortlichen Organen zugeleitet. 
Diese Organe haben einen Vorschlag zur Festsetzung 
der neuen Betriebspreise nach dem der Industriepreis
reform entsprechenden Stand auszuarbeiten und diesen 
Vorschlag dem jeweils zuständigen Preisbildungsorgan 
bis zum 31. August 1966 zu übermitteln.

(2) Die bestimmten WB im Rahmen bestätigter öko
nomischer Experimente hinsichtlich der Einzelpreisbil
dung übertragenen Befugnisse gelten auch für die nach 
den Bestimmungen dieser Preisanordnung festzusetzen
den neuen Betriebspreise.

(3) Das Inkrafttreten der neuen Betriebspreise wird 
den Betrieben gesondert bekanntgegeben. Bei Bekannt
gabe des Zeitpunktes des Inkrafttretens wird den Be
trieben zugleich eine Preisbewilligung erteilt.

§3
Inhalt der Preisanträge

(1) Die Kalkulationen für Anträge auf Festsetzung 
neuer Betriebspreise gemäß § 1 Abs. 1 sind aufzustellen 
unter Zugrundelegung

a) der Preise für Grundmaterial (Fertigungsmaterial) 
nach dem Stand vom 1. Januar 1965 (d. h. unter 
Berücksichtigung der bis zum 1. Januar 1965 — 
einschließlich — in Kraft gesetzten Preisanordnun
gen der Industriepreisreform) sowie — wenn die 
Bewertung des Grundmaterials (Fertigungsmate
rials) zu Einstandspreisen erfolgt — der Bezugs
kosten nach dem Stand vom 1. Januar 1965; dies 
gilt auch, wenn die bis zum 1. Januar 1965 in Kraft 
gesetzten Preisanordnungen, in denen Preise für 
Grundmaterial und für Transportleist.ungen fest
gesetzt sind, für die Abnehmer noch nicht wirk
sam bzw. noch nicht kostenwirksam geworden 
sind;

b) der Lohnkosten nach dem Stand vom 8. April 1966, 
d. h. ohne Berücksichtigung der auf Grund der 
Verordnung vom 22. Dezember 1965 über die 
,,5-Tage-Arbeitewoche für jede zweite Woche“ und 
die Verkürzung der Arbeitszeit (GBl. II S. 897) 
gegebenenfalls eintretenden Veränderungen der 
Lohnkosten;


